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Nachhilfeangebot an der Konrad-Duden-Realschule 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, Wesel, 2.11.2021 

 

zur Abmilderung der pandemiebedingten Belastungen und zum Aufholen von Lernrückständen möchte unser 

Nachhilfeinstitut ab dem 17. November 2021 an der Konrad-Duden-Realschule Nachhilfe für Schülerinnen 

und Schüler der Klassen 9 und 10 im Fach Mathematik anbieten. 

 

Unsere Lehrkräfte entwickeln und führen Förderangebote in enger Zusammenarbeit mit den Fachlehrer*innen 

der Realschule durch. Der Nachhilfeunterricht im 1. Halbjahr findet immer mittwochs bzw. donnerstags 

von 13.30 bis 15.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Konrad-Duden-Realschule statt. Der Unterricht ist für 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10 der Konrad-Duden-Realschule bei verbindlicher 

Anmeldung mit entsprechender Anmeldebestätigung und regelmäßiger Teilnahme kostenlos. Die Kosten 

werden dann vom Land NRW im Rahmen des „Aktionsprogrammes Aufholen nach Corona“ übernommen. 

 

Informationen über unser Nachhilfeinstitut finden Sie auf unserer Homepage Skill42.de 

 

Falls Ihr Kind am Nachhilfeprogramm teilnehmen möchte, füllen Sie bitte das folgende Formular aus und 

geben es bis Freitag, 12.11.2021, im Sekretariat der Konrad-Duden-Realschule ab.  

 

Herzliche Grüße 

 

Elke Koschinski 

 

  .........................................................................................................................................................  

 

Anmeldeformular 

Nachhilfeprogramm an der KDR 

  

Name des Kindes Klasse 

  

 

Vorname, Nachname des Erziehungsberechtigten 

 

 

Hiermit melde ich mein Kind zu dem folgenden Nachhilfeangebot für das 1. 

Schulhalbjahr 2021/22 verbindlich an*: 

 

 

  Mathematik Klasse 9,  mittwochs 13:30 – 15:00 Uhr 

    

  Mathematik Klasse 10,  donnerstags 13:30 – 15:00 Uhr 

 

 

   

Ort, Datum  Unterschrift 
 

* Nimmt ein*e Schüler*in einen Unterrichtstermin nicht wahr, besteht kein Anspruch auf Ersatzunterricht. In dem Fall wird   

eine Gebühr von 15 Euro fällig. Von dieser Regelung bleibt nur ein Fehlen aufgrund von Krankheit unberührt.  


